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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.03.1937

Norm

ABGB §168 A

Rechtssatz

Daß das Kind zur Zeit, als das Gericht erster Instanz über den Antrag der außerehlichen Mutter nach § 168 ABGB

entschieden hat, schon geboren war, rechtfertigt nicht, den von der Mutter rechtzeitig gestellten Antrag als überholt

abzuweisen.

Entscheidungstexte

3 Ob 194/37
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